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Botschaft 2015-DAEC-158 3. November 2015
—

des Staatsrats an den Grossen Rat 

zum Dekretsentwurf über einen Verpflichtungskredit für Studien und  

Landerwerb für drei Projekte im Sektor des Autobahnanschlusses  

Freiburg-Süd/Zentrum der N12

Wir ersuchen um einen Verplichtungskredit von 11 537 800 Fran-
ken für Studien und Landerwerb für drei Projekte in der 
unmittelbaren Umgebung des Anschlusses Freiburg-Süd/
Zentrum der N12. Es handelt sich um:

1. die Änderung des Autobahnanschlusses Freiburg-Süd/
Zentrum der N12;

2. eine neue Zufahrtsstrasse zum HFR-Freiburg und zum 
strategischen Sektor Bertigny;

3. die Änderung der Doppelkreiselkreuzung Belle-Croix 
in Villars-sur-Glâne.

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Dieser Betrag umfasst den Kantonsanteil an den Studien, die 
vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) durchgeführt werden, 
sowie den nötigen Betrag für die Studien zur Anpassung der 
Kreuzung Belle-Croix und für den Landerwerb. Die Kosten 
für die Studien und den Landerwerb werden später gemäss 
Modalitäten, die noch nicht bestimmt wurden, zwischen 
Staat, ASTRA und betrofenen Dritten aufgeteilt.

Für das Projekt einer nördlichen Zufahrt zum HFR-Freiburg 
und zur strategischen Zone Bertigny, die von kantonaler 
Bedeutung ist, braucht es einen Umbau des Autobahnan-
schlusses Freiburg-Süd/Zentrum.

Da diese drei Projekte denselben Sektor betrefen, werden die 
Studien koordiniert, aber jeweils separat durchgeführt.
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1. Ausgangslage

1.1. Ein aufstrebender Sektor

Der Sektor in der Nähe des Autobahnanschlusses Freiburg-Süd/
Zentrum der N12, der im kantonalen Richtplan (KRP) als 
strategischer Sektor «Unmittelbare Umgebung des Autobahn-

anschlusses Fribourg-sud» ausgewiesen wird, erfuhr in den ver-
gangenen Jahren eine bedeutende demograische, wirtschatli-
che und städtebauliche Entwicklung. Er beherbergt zahlreiche 
Unternehmen und Einkaufszentren sowie das Kantonsspital 

(HFR-Freiburg), wo nahezu 1700 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschätigt sind und 2014 über 55 000 Patientinnen und 
Patienten stationär oder ambulant aufgenommen wurden.

Mehrere Siedlungsprojekte sind geplant, namentlich in Bertigny, 
«ausserordentlicher strategischer Standort in der Agglomeration» 
des Agglomerationsprojekts der 2. Generation der Agglomera-
tion Freiburg (PA2). Dieser Standort und die weiteren fünf «stra-

tegischen Standorte in der Agglomeration» des PA2, unter denen 
sich auch der Standort Moncor–Belle-Croix beindet, sind dazu 
bestimmt, dass sich die Entwicklungsdynamik der Agglomera-
tion Freiburg in erster Linie an ihnen konzentriert.

Die Botschat ist wie folgt gegliedert:

1. Ausgangslage 18

2. Projektorganisation 20

3. Verwirklichte Studien 20

4. Gegenstände des Dekrets 27

5. Umfassender Zeitplan 29

6. Risikoanalyse 31

7. Nachhaltige Entwicklung 31

8. Andere Folgen 31

9. Schlussfolgerung 32

Quelle: ASTRA
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Ausserdem betrefen mehrere Massnahmen, die im PA2 vor-
gesehen sind, diesen Sektor: Umbau des Anschlusses Frei-
burg-Süd/Zentrum (M 30.1), Umbau der Kreuzung Belle- 
Croix (41.18), Erstellen einer Passerelle für Fussgänger/Velos 
(M 21.8), Ausbau der Route du Recoulet für den öfentlichen 
Verkehr (TP) und den Langsamverkehr (M  42.2), Realisie-
rung einer Achse für die Bedienung mit den TP zwischen 
Moncor und Spital (M 45.1), Schafung eines Park and Ride 
(P+R) bei Belle-Croix (M 46.1).

Quelle: ASTRA

Die Verkehrsbelastung in diesem Sektor ist bereits heute sehr 
hoch: Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) belief 
sich 2010 auf 27  600 Fahrzeuge/Tag bei der Ausfahrt der 
Kreuzung Belle-Croix Richtung Autobahnanschluss und auf 
20  200 Fahrzeuge/Tag in Richtung Cormanon. Diese Stra-
sseninfrastrukturen gehören zu den am meisten befahrenen 
des Kantons.

Aufgrund der demograischen und wirtschatlichen Ent-
wicklung der vergangenen Jahre und der Siedlungsprojekte 
in diesem Sektor muss der Autobahnanschluss Freiburg-Süd/
Zentrum aus Gründen der Sicherheit und der Flüssigkeit des 
Verkehrs geändert werden.

Namentlich in Zusammenhang mit dem Projekt «Gottéron 
Village», das 2007 aufgegeben wurde, wurden verschiedene 
Verkehrsstudien durchgeführt. 2010 wurde von der Gemein-
deübereinkunt, der die Gemeinden Freiburg, Givisiez und 
Villars-sur-Glâne angehören, bei einem entsprechend spezia-
lisierten Büro eine Studie über die Entwicklungsprojekte, die 
in diesem Perimeter geplant waren, bestellt. Aus ihr ging ein 
technischer Bericht «Verkehr und Transport» hervor, er im 
Februar 2011 veröfentlicht wurde; in ihm wird eine Funk-
tionsanalyse der verschiedenen Umbauvarianten des Auto-
bahnanschlusses und der Schafung von Zufahrten zu den 
Entwicklungszonen Bertigny und Chandolan vorgestellt. 
Diese Studie stützt sich auf einen ehrgeizigen Modalsplit, 
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 > die vermehrte Benützung des öfentlichen Verkehrs 
möglich zu machen und den Langsamverkehr zu fördern 
und so die Massnahmen, die im PA2 vorgeschlagen 
werden, zu berücksichtigen.

2. Projektorganisation

2.1. COPIL ASTRA

Das Projekt Autobahnanschluss Freiburg-Süd/Zentrum  wird 
vom ASTRA geleitet; dieses hat eine Projektoberleitung ein-
gesetzt. Dieser Projektoberleitung gehören Vertreterinnen 
und Vertreter des ASTRA, der RUBD und der Bauherrenun-
terstützung (BHU) an.

2.2. COPIL Freiburg

Das COPIL Freiburg wird vom Raumplanungs-, Umwelt- 
und Baudirektor präsidiert. Ihm gehören Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der RUBD und des ASTRA, der Präsident 
der Kommission für Strassen und Wasserbau, Vertreterinnen 
und Vertreter der verschiedenen Fraktionen im Grossen Rat, 
der Gemeinden Freiburg, Givisiez und Villars-sur-Glâne, der 
Agglomeration Freiburg, des HFR-Freiburg, der Finanzdi-
rektion, der Volkswirtschatsdirektion und der tpf an.

Dieses COPIL steuert das Projekt des Baus der Zufahrt zum 
HFR-Freiburg und zum strategischen Sektor Bertigny und 
das Projekt zur Änderung der Kreuzung Belle-Croix.

Die Koordination zwischen dem COPIL ASTRA und dem 
COPIL Freiburg wird vom ASTRA und von der RUBD 
sichergestellt.

3. Verwirklichte Studien

Seit 2001 das Projekt Gottéron-Village lanciert wurde, wur-
den mehrere Verkehrs- und Planungsstudien zum Sektor des 
Autobahnanschlusses Freiburg-Süd/Zentrum und der Kreu-
zung Belle-Croix verwirklicht.

denn sie sieht vor, dass 60% der Fahrten in den neuen Zonen 
auf den öfentlichen Verkehr und den Langsamverkehr ent-
fallen.

1.2. Die Schaffung des Projekts Autobahnan-

schluss Freiburg-Süd/Zentrum

Nach diesem Bericht und weil es nötig war, die verschie-
denen Projekte, die in diesem Sektor geplant sind (Bau des 
Autobahnanschlusses und der Zufahrt zu den Arbeitszo-
nen, Umbau der Kreuzung Belle-Croix, Gemeindestrassen, 
Ausbauten für den Langsamverkehr und den öfentlichen 
Verkehr, Park and Ride usw.), zwischen den verschiedenen 
Akteuren (ASTRA, Staat, Gemeinden, Agglomeration usw.) 
zu koordinieren, beschloss der Staatsrat im September 2012, 
eine Projektoberleitung (COPIL Freiburg) einzusetzen und 
den erwähnten Bericht dem ASTRA zur Prüfung zu über-
weisen. Dieses Amt entschied, eine Standardorganisation für 
diese Art Projekte zu bilden und die Leitung zu übernehmen. 
Es machte das Projekt, nämlich den Umbau des Autobahn-
anschlusses, von der Verwirklichung von Begleitmassnah-
men, namentlich bei der Kreuzung Belle-Croix, abhängig, 
mit denen der Rückstau auf der Autobahn verhindert werden 
soll.

1.3. Zweck und Ziele

Zweck des Projekts Autobahnanschluss Freiburg-Süd/Zent-
rum ist es, die Verkehrssicherheit beim Anschluss und die 
Zugänglichkeit der angrenzenden Entwicklungszonen zu 
verbessern. Genauer geht es darum:

 > längerfristig den Betrieb und die Sicherheit des Auto-
bahnanschlusses Freiburg-Süd/Zentrum sicherzustellen;

 > die Verkehrsverbindung zu den Entwicklungszonen 
Bertigny und Chandolan zu ermöglichen;

 > den Zugang zum HFR-Freiburg zu verbessern und seine 
Flüssigkeit zu gewährleisten;
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 > Etappe 2 (Zeithorizont 2030): Realisierung des Viadukts 
und Anpassung der Kreuzungen des Autobahnanschlus-
ses, dadurch können alle Zonen entwickelt werden.

Das ASTRA stellte folgende Anforderungen:

 > Es müssen Begleitmassnahmen studiert werden, 
namentlich bei der Kreuzung Belle-Croix, um sicher-
zustellen, dass es keinen Rückstau des Verkehrs auf 
der Autobahn gibt.

 > Dritte (Staat, Gemeinden, weitere) müssen sich am 
Umbau des Autobahnanschlusses (Kreuzungen 
mit Ampeln, Verbreiterung der Überführung) inanziell 
beteiligen.

 > Die Kreuzung der Zufahrt Bertigny/HFR wird vollstän-
dig von den Gesuchstellern inanziert.

Die Variantenstudie wurde 2014 und 2015 fortgesetzt, na ment-
lich was die Optimierung der Position der Kreuzung der 
Zufahrt Bertigny/HFR anbelangt:

 > Variante 1: Zufahrt von einer dritten Kreuzung von der 
Kantonsstrasse aus.

 > Variante 2: Zufahrt von einer gegenüber der Kantons-
strasse axial verschobenen Kreuzung (auf der Zufahrt 
zur Autobahn).

3.1. Autobahnanschluss Freiburg-Süd/ 

Zentrum

Das ASTRA hat den technischen Bericht «Verkehr und Trans-

port» vom Februar 2011 übernommen, die Studien fortge-
setzt und 2013 mehrere Auträge an spezialisierte Büros 
(Raumplanung, Verkehr, Tiebau usw.) vergeben, um:

 > eine koordinierte Planungsskizze zu erstellen, die fol-
gende Elemente berücksichtigt:
 – Entwicklung von Bertigny und Chandolan;
 – Erweiterung des HFR-Freiburg;
 – Massnahmen, die im PA2 der Agglomeration Frei-

burg vorgeschlagen werden1,
 – Entwicklungszeitraum (Ausführung in Etappen);

 > die Gestaltung des umgebauten Autobahnanschlusses 
festzulegen, mit der folgende Ziele erreicht werden 
sollen:
 – die Verkehrsverbindung zu den Entwicklungszonen;
 – ein sicherer und lüssiger Betrieb.

Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse, wurde festgestellt, dass 
folgende Voraussetzungen geschafen werden müssen, um 
den Betrieb des Autobahnanschlusses mit den Verkehrslüs-
sen, die von diesen Entwicklungen generiert werden, sicher-
zustellen:

 > Schafung einer neuen Kreuzung für die Zufahrt zum 
strategischen Sektor Bertigny und zum HFR-Freiburg 
(Bertigny/HFR);

 > Trennung der Verkehrslüsse (Transit Kantonsstrasse/
Zufahrt N12); dazu müssen zwei Verkehrsebenen in 
der Nord-Süd-Richtung (Viadukt oder Tunnel) geschaf-
fen werden;

 > Regulierung der Kreuzungen des Autobahnanschlusses 
mit Verkehrsampeln (Verkehrsmanagement);

 > Begleitmassnahmen bei der Kreuzung Belle-Croix 
 (derzeitige Kapazität ungenügend).

Der Bau eines Viadukts wurde empfohlen, da die Kosten 
weniger hoch ausfallen als beim Bohren eines Tunnels. Das 
gäbe auch mehr Spielraum für den Standort der Kreuzung 
für die Zufahrt Bertigny/HFR. Das ASTRA schlug vor, die 
Strasseninfrastruktur etappenweise zu entwickeln, um die 
Investitionen über die Zeit zu verteilen:

 > Etappe 1 (Zeithorizont 2020): Bau von drei  regulierten 
Niveaukreuzungen, nämlich zwei im Norden und 
im Süden für den Autobahnanschluss und eine dritte für 
die Zufahrt Bertigny/HFR, dadurch hätte der Anschluss 
die nötige Kapazität, könnte ein Teil der bereits gesetz-
lich erlaubten Zonen entwickelt und eine neue Zufahrt 
zum HFR-Freiburg sichergestellt werden.

1 Siehe Punkt 1.1.
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aufgelegten) Projekts integriert, aber die Ausführung ist 
beim jetzigen Stand der Dinge nicht geplant.

 > 3. Etappe (2C): Der Bau der Zufahrt zu Chandolan (2C) 
wird später studiert und ausgeführt.

Quelle: ASTRA

Das ASTRA empiehlt die Variante 2, die eine bessere Ver-
teilung der Verkehrslüsse zur Folge hat, mehr Freiheit bei 
Ausbau, namentlich für die Kreuzung Belle-Croix, lässt und 
dank der auch auf den Bau eines Viadukts verzichtet wer-
den kann. Am 23. Januar 2015 hat das COPIL Freiburg diese 
Empfehlung genehmigt; eine Änderung der Position des 
Kreisels für die Zufahrt Bertigny/HFR, mit der die Entwick-
lung des strategischen Sektors Bertigny optimiert werden 
kann, bleibt vorbehalten.

Mit dieser Variante kann das Projekt in drei Etappen reali-
siert werden:

 > 1. Etappe (2A): Die Änderung des Anschlusses 
 (Kreuzung Nord und Süd), Bau einer Zufahrt Bertigny/
HFR, Verbreiterung der Überführung über die Auto-
bahn von 4 auf 6 Spuren, der Kantonsstrasse Richtung 
Belle-Croix von 3 auf 4 Spuren, könnten bis 2021 ausge-
führt werden. Die Grössenordnung der Kosten für die 
Realisierung dieser Etappe wird vom ASTRA (ohne Ver-
plichtung) auf 22 Millionen Franken (±30%) geschätzt.

 > 2. Etappe (2B): Sie umfasst die Schafung einer Unterfüh-
rung unter der Kantonsstrasse, die Moncor mit Bertigny 
verbindet, und einen zusätzlichen Autobahnzubringer. 
Sie wird in Ausarbeitung des endgültigen (öfentlich 
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Relexionsskizzen Umbau des Anschlusses (Stand Januar 2015), Geometrie und Position  
des Kreisels für die Zufahrt zu Bertigny/HFR müssen noch angepasst werden

Etappe 2A

Etappe 2B
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3.2. Neue Zufahrtsstrasse zum HFR-Freiburg 

und zum strategischen Sektor Bertigny

Um namentlich in der Stosszeit eine bessere Zufahrt von 
der Autobahn aus zum HFR-Freiburg sicherzustellen und 
das Strassennetz auf der Achse «HFR-Fribourg–route de 
Villars–Kreuzung Belle-Croix» zu entlasten, braucht es den 
Bau einer neuen Nordzufahrt vom Autobahnanschluss Frei-
burg-Süd/Zentrum aus. Die neue Zufahrt ist kompatibel mit 
dem Projekt der Erweiterung des HFR-Freiburg (ein Projekt, 
das etappenweise über rund zehn Jahre entwickelt wird) und 
dürte, mindestens in provisorischer Form, was die Verbin-
dung zum Anschluss betrit, als Baustellenzufahrt dienen. 
Der strategische Sektor Bertigny (zu entwickelnde Arbeits-
zone) kann ebenfalls über die neue Zufahrt erreicht werden.

Wenn die Arbeiten zur Vergrösserung des HFR-Freiburg 
vor Ende der Arbeiten am Autobahnanschluss stattinden, 
könnte vom HFR eine inanzielle Beteiligung an der Einrich-
tung der provisorischen Baustellenzufahrt gefordert werden.

Diese neue Zufahrt ist keine neue Einfallsachse in die Stadt. 
Es werden zu gegebener Zeit Massnahmen ergrifen, um den 
Transitverkehr zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die-
ser Grundsatz beachtet wird.

Etappe 2C
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einen Teil der Verkehrslüsse die von der Route de Moncor 

nach links abbiegen auf die Industriezone Moncor über die 
Route de Chandolan und die Route de Petit-Moncor lenkt.

3.3. Verkehrsstudien zum Umbau  

der Kreuzung Belle-Croix

Das ASTRA fordert, dass bei der Kreuzung Belle-Croix 
in  Villars-sur-Glâne Begleitmassnahmen ergrifen werden, 
damit der Rückstau des Verkehrs auf die Autobahn verhin-
dert werden kann. Der Umbau des Anschlusses Freiburg-Süd/
Zentrum und der Bau einer Zufahrt Bertigny/HFR werden 
eine Erhöhung der Verkehrsbelastung zur Folge haben; die 
umliegenden Kreuzungen, die bereits heute schon in Stoss-
zeiten unter Kapazitätsproblemen leiden, müssen im Stande 
sein, diese zusätzliche Belastung zu absorbieren.

Der Staat Freiburg hat deshalb ein Studienbüro beautragt, 
um die Umbauvorschläge für diese Kreuzung, die bei den 
Verkehrsstudien von 2005 bis 20121 geäussert wurden, zu 
vertiefen. Drei Varianten wurden geprüt:

 > eine Variante «Vergrösserung», bei der die Zahl der nötigen 
Spuren erhöht wird (2 × 5 Spuren, davon 2 × 1 Busspuren);

 > eine Variante «Höhenunterschied» (Tagbautunnel), 
die der Logik einer physischen Trennung von einigen 
wichtigen Verkehrslüssen in der Kreuzung Nord in der 
Senkrechten folgt;

 > eine Variante «Vernetzung» (begrenzte Spurenzahl in der 
Kreuzung), die den Verkehr von Moncor Richtung Auto-
bahn auf das Strassennetz, das die Zone Moncor durch-
quert, verteilt (2 × 4 Spuren, davon 2 × 1 Busspur) und 

1 Carrefour de Belle-Croix/Villars-sur-Glâne. Etude de faisabilité, volet circulations 

(actualisation), provisorischer Bericht; Mai 2015. Variante «Vergrösserung»



26

26 22 décembre 2011

Variante «Höhenunterschied» Variante «Vernetzung»

Variante «Vernetzung» mit Transit zwischen Moncor und Bertigny
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falls weitere Partner) aufgeteilt wird. Der endgültige Verteil-
schlüssel wird aber erst bekannt sein, wenn das deinitive 
Projekt einmal öfentlich aufgelegt wird.

Wir schlagen vor, dass der Staat provisorisch den Teil der 
Dritten ganz übernimmt. Im jetzigen Stadium kann dieser 
Anteil nur geschätzt werden. Bei der öfentlichen Aulage 
des deinitiven Projekts wird eine endgültige Auteilung der 
Kosten zwischen dem Staat und der oder den betrofenen 
Gemeinden gemäss dem Strassengesetz vom 15. Dezember 
1967 (StrG; SGF 741.1) beschlossen werden.

Der Verplichtungskredit für die Arbeiten wird dem Gro-
ssen Rat unterbreitet, wenn die Oferten der Unternehmen 
eingereicht und untersucht wurden. Die Honorare für die 
Bauingenieurleistungen im Zusammenhang mit der Aus-
schreibung (die auf 520 000 Franken geschätzt werden) sind 
in der oben angegebenen Schätzung des ASTRA nicht ent-
halten und müssen dazu gefügt werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Projekt nicht von der 
Finanzierung durch den Infrastrukturfonds proitieren kann.

Diese Varianten wurden aufgrund von fünf Kriterien geprüt:

 > Betrieb der Kreuzung für den motorisierten Individual-
verkehr;

 > Integration des öfentlichen Verkehrs;
 > Qualität und Komfort für den Langsamverkehr;
 > Kompatibilität mit dem Betrieb der ganzen Agglomeration;
 > räumliche Qualitäten und Koordination mit der städte-

baulichen Entwicklung.

Mit den drei Varianten, die beim jetzigen Stand der Dinge 
grob auf 17 bis 30 Millionen Franken geschätzt werden 
(±25%) kann der Betrieb des Autobahnanschlusses sicher-
gestellt werden kann. Sie haben als Infrastruktur eine sehr 
bedeutende Wirkung, fördern den Fluss des öfentlichen 
Verkehrs und berücksichtigen den Langsamverkehr. Bis jetzt 
wurde noch keine Variante gewählt. Nach den nächsten Stu-
dienetappen kann man entscheiden.

4. Gegenstände des Dekrets

4.1. Anpassung des Autobahnanschlusses 

Freiburg-Süd/Zentrum

Bis jetzt hat das ASTRA Studien für 450 000 Franken vori-
nanziert. Der Betrag für die Studien, den es noch braucht bis 
zur öfentlichen Aulage des deinitiven Projekts, wurde vom 
ASTRA auf 1  650  000 Franken geschätzt, das ergibt insge-
samt 2 100 000 Franken.

In dieser Zahl sind die Honorare der BHU, des Verkehr-
singenieurs, des Bauingenieurs, der Spezialisten (Umwelt, 
Betriebs- und Sicherheitsausrüstung, Geometer, Geotechnik 
usw.) und die Leistungen bis und mit der öfentlichen Auf-
lage enthalten.

Die deinitive Studie gilt den beiden ersten Etappen der Vari-
ante 2 (2A und 2B), die grundsätzlich vom COPIL Freiburg 
angenommen wurden.

Schätzung der Honorare für das endgültige Projekt

Bereits verwirklichte Studien  450 000 Franken

BHU  200 000 Franken

Verkehrsingenieur  250 000 Franken

Bauingenieur  750 000 Franken

der Spezialisten (Umwelt, Betriebs-  
und Sicherheitsausrüstung, Geometer, 
Geotechnik usw.)  300 000 Franken

Öffentliche Auflage (10%)  150 000 Franken

Total  2 100 000 Franken

Beim jetzigen Stand der Dinge ist geplant, dass dieser Betrag 
zu gleichen Teilen (provisorischer Verteilschlüssel) zwischen 
dem Bund und allen Dritten (Staat, Gemeinden und allen-
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Der Kanton wird prüfen, ob er über das Agglomerations-
projekt der 3. Generation der Agglomeration Freiburg ein 
Gesuch um Mitinanzierung (Infrastrukturfonds des Bun-
des) stellen soll.

4.3. Anpassung der Kreuzung Belle-Croix

Im Dekretsentwurf geht es auch um einen Kredit für die 
Studien für ein Vorprojekt, ein Projekt für ein Bauwerk, ein 
Baubewilligungsverfahren und Ausschreibungen (Leistun-
gen 31 bis 41 gemäss SIA-Reglement 103) für die Kreuzung 
Belle-Croix. Da die Variante noch nicht gewählt wurde, 
wird vorgeschlagen, dass man sich auf die teuerste Variante 
(30 Millionen Franken ±25%) stützt. Die nötigen Honorare 
für die Ingenieurleistungen können so auf 3 300 000 Franken 
geschätzt werden.

Der Betrag muss auf der Grundlage des StrG (Kreuzung 
mit 4 Zufahrten, davon 3 Kantonsstrassen und 1 Gemeinde-
stras se) zwischen dem Staat Freiburg und der Gemeinde Vil-
lars-sur-Glâne aufgeteilt werden, nämlich 75% zulasten des 
Staates und 25% zulasten der Gemeinde Villars-sur-Glâne. 
Bevor die Genehmigung der Gemeinde und deren feste 
Zusage, dass sie ihren Teil der Kosten übernimmt, vorliegt, 
wird keine Studie durchgeführt.

Bei der Prüfung des PA2 beurteilte der Bund die Massnahme 
41.18 Umbau der Kreuzung Belle-Croix positiv und fasste für 

4.2. Neue Zufahrtsstrasse zum HFR-Freiburg 

und zum strategischen Sektor Bertigny

Aufgrund von Artikel 11 Abs. 1 Bst. c StrG, der festlegt, dass 
die Kantonsstrassen die Funktion haben, «die besonders ver-
kehrsverursachenden Zentren von kantonaler Bedeutung an 
die nächstgelegene Nationalstrasse oder an das kantonale 
Netz anzuschliessen», ist die neue Zufahrtsstrasse Bertigny/
HFR eine Kantonsstrasse und der Staat Freiburg Bauherr. 
Allfällige städtebauliche Teile (Trottoirs, seitliche Zufahrten 
usw.) gehen zulasten der Gemeinde Villars-sur-Glâne, und 
die Kosten werden gemäss StrG aufgeteilt.

Die Bauingenieurleistungen bis zur öfentlichen Aulage 
werden mit dem Verplichtungskredit zur Finanzierung von 

Studien und Landerwerb für die Kantonsstrassen in den Jah-

ren 2014–2019 (ASF 2013_113) inanziert. Sie wurden bereits 
vergeben. Die zusätzlichen Leistungen, die nötig sind, bis die 
wichtigsten Oferten der Rohbauirmen eingehen, werden 
ebenfalls mit diesem Kredit inanziert.

Die Honorare für die weiteren Bauingenieurleistungen (vom 
Ausführungsprojekt bis zur Inbetriebnahme) werden in den 
Verplichtungskredit für die Arbeiten aufgenommen, der 
später dem Grossen Rat zum Entscheid unterbreitet wird.

Der Kredit, der in diesem Dekret verlangt wird, umfasst 
also keine Honorare, die direkt für die Schafung der neuen 
Zufahrt Bertigny/HFR bestimmt sind.

Verteilschlüssel: Grundsatzschema für die Etappe 2A

Quelle: ASTRA (Positionierung der Zufahrt Bertigny/HFR noch nicht deinitiv)
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den Zeithorizont 2019–2022 eine Mitinanzierung aus dem 
Infrastrukturfonds in der Höhe von 40% oder einem Höchst-
betrag von 20 Millionen Franken (Preis 2011, mit MWST) 
ins  Auge. Diese Mitinanzierung durch den Bund ist noch 
nicht garantiert; sie hängt von einer positiven Beurteilung 
des küntigen Agglomerationsprojekts der 3. Generation 
(PA3) ab.

4.4. Landerwerb

Für die geplanten Bauten und Änderungen müssen Grund-
stücke erworben werden:

 > Anpassung des Autobahnanschlusses mit Kreuzung 
für die Zufahrt Bertigny/HFR: Laut ASTRA braucht es 
für die Realisierung der Variante 2B ungefähr 16 000 m2, 
die grösstenteils in der Arbeitszone liegen und Eigen-
tum der Bürgergemeinde der Stadt Freiburg sind. Der 
Erwerb dieses Landes geht zulasten Dritter und nicht 
des ASTRA. Bevor der allfällige Bedarf der Gemeinde 
Villars-sur-Glâne an städtebaulichen Einrichtungen 
bekannt ist, werden alle Kosten zunächst provisorisch 

vom Staat übernommen, wobei die Kosten natürlich 
später endgültig aufgeteilt werden.

 > Zufahrt Bertigny/HFR: Für die Realisierung der 
Zufahrtsstrasse Bertigny/HFR braucht es ungefähr 
22 000 m2, die im Eigentum der Bürgergemeinde der 
Stadt Freiburg sind und in der Arbeitszone und der 
Zone von allgemeinem Interesse liegen. Die Gemeinde 
Villars-sur-Glâne müsste allenfalls gemäss dem StrG 
den weiteren Landerwerb, der für ihre städtebaulichen 
Einrichtungen nötig ist, inanzieren.

 > Änderung der Kreuzung Belle-Croix: Das nötige Land 
für die Änderung der Kreuzung gehört a priori dem 
Staat Freiburg, mit Ausnahme einer Gemeindeparzelle.

4.5. Weitere (künftige oder gleichzeitige) 

 Studien

Ein Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) wird erstellt. Er 
gibt an, welche Umweltmassnahmen ergrifen werden müs-
sen (Böden, Lärm usw.), und berücksichtigt namentlich die 
Entwicklung des öfentlichen Verkehrs und des Langsamver-
kehrs im Sektor.

4.6. Zusammenfassende Aufstellung der Kosten

Gegenstand Gesamtbetrag Zulasten des Kantons 

Studien für die Anpassung des Autobahnanschlusses Freiburg-Süd/ Zentrum: provisorische 
Aufteilung 50% ASTRA, 50% Kanton1  2 100 000 Franken  1 050 000 Franken

dito, Ingenieurleistungen für Ausschreibungen  520 000 Franken  260 000 Franken

Studien für den Bau einer Zufahrt Bertigny/HFR2   –   –

Studien für die Änderung der Kreuzung Belle-Croix: 75% Staat Freiburg, 25% Villars-sur-Glâne  3 300 000 Franken  2 475 000 Franken

Studien insgesamt  5 920 000 Franken  3 785 000 Franken

MWST 8%  473 600 Franken  302 800 Franken

Studien insgesamt mit MWST  6 393 600 Franken  4 087 800 Franken

Landerwerb: Autobahnanschluss  3 200 000 Franken  3 200 000 Franken

Landerwerb: Zufahrt Bertigny/HFR  4 250 000 Franken  4 250 000 Franken

Landerwerb: Belle-Croix   –   –

Total  13 843 600 Franken  11 537 800 Franken

1 Dieser Betrag wird gemäss den Bestimmungen des StrG endgültig zwischen dem Staat und den betroffenen Gemeinden aufgeteilt. 
2 Diese Studien werden mit dem Verpflichtungskredit zur Finanzierung von Studien und Landerwerb für die Kantonsstrassen in den Jahren 2014–2019 
(ASF 2013_113) finanziert.

Wie bereits gesagt, muss noch geregelt werden, wie die Kos-
ten im Einzelnen zwischen Staat und Dritten (Gemeinden, 
HFR-Freiburg usw.) aufgeteilt werden. Sie werden namentlich 
aufgrund der geltenden kantonalen Gesetzgebung aufgeteilt. 
Die Tatsache, dass der Staat bereit ist, die Vorinanzierung 
von gewissen Studien und des Landerwerbs zu überneh-
men, befreit Dritte nicht von der Finanzierungsplicht. Mit 
dieser Vorgehensweise kann die Realisierung aller Projekte 
beschleunigt werden. Nur der Teil, der tatsächlich zulasten 
des Staates geht, wird abgeschrieben.

5. Umfassender Zeitplan

5.1. Autobahnanschluss Freiburg-Süd/ 

Zentrum und Zufahrt Bertigny/HFR

Laut der Planung des ASTRA soll das deinitive Projekt für 
den Autobahnanschluss Freiburg-Süd/Zentrum im Herbst 
2016 fertig sein. Die öfentliche Aulage und die Behandlung 
der Einsprachen wird sich über zwei Jahre, 2017 und 2018, 
hinziehen; das Detailprojekt ist im Sommer 2019 verfügbar, 
und die Ausschreibungen gehen Ende 2019 zu Ende. So kann 
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lisierung dieser Etappe wird dem Grossen Rat zu gegebener 
Zeit unterbreitet (allenfalls gibt es eine Volksabstimmung).

Das deinitive Projekt der 2. Etappe (2B), welche die Schaf-
fung einer Unterführung unter der Kantonsstrasse in Mon-
cor–Bertigny und eine neue Autobahnzufahrt umfasst, wird 
zur gleichen Zeit wie die erste Etappe erstellt. Die Ausfüh-
rung ist hingegen noch nicht geplant.

Quelle: ASTRA

die 1. Etappe (2A), nämlich die Änderung des Anschlusses 
(Kreuzung Nord und Süd), der deinitive Bau einer Zufahrt 
Bertigny/HFR, die Verbreiterung der jetzigen Überführung 
über die Autobahn von 4 auf 6 Spuren und die Vergrösserung 
der Kantonsstrasse Richtung Belle-Croix von 3 auf 4 Spuren, 
bis Ende 2021 fertig sein. Ein neues Kreditgesuch für die Rea-

5.2. Neue Zufahrtsstrasse zum HFR-Freiburg 

und zum strategischen Sektor Bertigny

Die Zufahrt Bertigny/HFR muss für die Baustelle zur Ver-
grösserung des HFR-Freiburg bereit sein (mit einem proviso-
rischen Anschluss an die Kantonsstrasse). Der Zeitplan für 
ihren Bau weicht deshalb von demjenigen des Projekts des 
ASTRA ab. Das Baukreditgesuch für dieses Objekt wird dem 
Grossen Rat wahrscheinlich vor und unabhängig von den 
nötigen Krediten für den Autobahnanschluss und die Kreu-
zung Belle-Croix unterbreitet werden.
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Unter dem wirtschatlichen Gesichtspunkt können mit dem 
Projekt der strategische Sektor von kantonaler Bedeutung 
entwickelt und daher Arbeitsplätze mit hoher Wertschöp-
fung geschafen werden. Es trägt so zu einer besseren Wett-
bewerbsfähigkeit der ganzen Wirtschat des Kantons bei.

Unter dem Gesichtspunkt der Umwelt ist aufgrund der Posi-
tionierung des Projekts im Kantonszentrum eine optimale 
Zugänglichkeit mit öfentlichen Verkehrsmitteln und Lang-
samverkehr möglich, und so werden die vom motorisierten 
Individualverkehr ausgehenden Immissionen entsprechend 
vermindert. Das Projekt liegt in der Bauzone und verursacht 
eine mässige Umweltbelastung, die hauptsächlich den Boden 
und Lärmimmissionen betrit.

Unter dem Gesichtspunkt der Gesellschat erhöht das Pro-
jekt die Sicherheit des Autobahnanschlusses und ermöglicht 
einen schnelleren Zugang zu den Diensten des HFR-Frei-
burg. Ausserdem wurde es in Absprache mit allen betrofe-
nen Akteuren und Partnern (Bund, Staat, Agglomeration, 
Gemeinden, HFR-Freiburg, tpf) ausgearbeitet.

8. Andere Folgen

Das beantragte Dekret beachtet die Aufgabenteilung zwi-
schen Staat und Gemeinden; die Genehmigung des jewei-
ligen Anteils an der Finanzierung durch die betrofenen 
Gemeinden bleibt vorbehalten.

5.3. Kreuzung Belle-Croix

Die öfentliche Aulage des Projekts zur Änderung der Kreu-
zung Belle-Croix ist Ende 2017 geplant. Die Arbeiten können 
später je nach wirklichem Bedarf ausgeführt werden.

6. Risikoanalyse

Beim jetzigen Stand des Projekts, bestehen folgende Risiken 
und Unsicherheiten:

 > Unterschiede beim Fortschritt der Studien oder Aufgabe 
des Projekts aus verschiedenen Gründen:
 – voneinander abweichende Interessen der Partner  

(ASTRA, Staat, Gemeinden, HFR-Freiburg), 
namentlich was die Vordringlichkeit und/oder die 
Zweckmässigkeit dieses Baus anbelangt;

 – Diferenzen zu Ausbaustrategien;
 – fehlende inanzielle Mittel der Partner;
 – Uneinigkeit über den Verteilschlüssel für die Kosten;
 – Enteignungsverfahren;
 – Einsprachen bei der öfentlichen Aulage;
 – Ablehnung des nötigen Baukredits für die Ausfüh-

rung der Arbeiten durch den Grossen Rat (oder 
allenfalls durch das Volk);

 > nötige Anpassung der Annahmen, die dem Ausbau des 
Sektors und dem generierten Verkehr zugrunde liegen.

7. Nachhaltige Entwicklung

Eine Untersuchung mit Kompass21 wurde durchgeführt, um 
zu bestimmen, in welchem Ausmass das Projekt beim jetzi-
gen Stand an den drei Dimensionen der nachhaltigen Ent-
wicklung beteiligt ist: Umwelt, Wirtschat und Gesellschat.
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Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les fi nances de l’Etat;
Vu le message du Conseil d’Etat du 3 novembre 2015;

 Un crédit d’engagement de 11 537 800 francs est ouvert auprès de 
l’Administration des fi nances pour le fi nancement de la part cantonale des 
études pour la modifi cation de la jonction autoroutière N12 Fribourg-Sud/
Centre, l’aménagement d’un nouvel accès routier à l’HFR-Fribourg et au 
secteur stratégique de Bertigny et la modifi cation du carrefour de Belle-Croix, 
à Villars-sur-Glâne, ainsi que pour les acquisitions de terrains nécessaires.
 Une répartition des coûts entre l’Etat, les communes et les tiers se fera 

ultérieurement, en fonction de l’évolution et de l’avancement du projet.

 Les crédits de paiement nécessaires aux études et aux acquisitions de 
terrains seront portés au budget d’investissement des routes cantonales, sous 

gestützt auf die Artikel 45 und 46 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 
16. Mai 2004;
gestützt auf das Strassengesetz vom 15. Dezember 1967;
gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt 

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 3. November 2015;
auf Antrag dieser Behörde,

 Für die Finanzierung des Kantonsanteils an den Studien für die Änderung 
des Autobahnanschlusses Freiburg-Süd/Zentrum der N12, eine neue 
Zufahrtsstrasse zum HFR-Freiburg und zum strategischen Sektor Bertigny 
und die Änderung der Kreuzung Belle-Croix in Villars-sur-Glâne sowie für 
den Erwerb der nötigen Grundstücke wird bei der Finanzverwaltung ein 
Verpfl ichtungskredit von 11 537 800 Franken eröffnet.
 Die Kosten werden später je nach der Entwicklung und dem Fortschritt des 

Projekts zwischen Staat, Gemeinden und Dritten aufgeteilt.

 Die Zahlungskredite für die Studien und den Landerwerb werden unter 
der Kostenstelle PCAM in den Investitionsvoranschlag für das Kantons-


